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Was sich im Schornsteinfegerwesen ändert  - Vortrag  im Bauzentrum München

(16.07.10) Die Neuregelung des Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) und die damit 

verbundenen Änderungen für Verbraucherinnen und Verbraucher erläutert Bezirks-

Kaminkehrermeister Ralf Maul von der Kaminkehrer-Innung Oberbayern bei einem Infoabend am 

Dienstag, 20. Juli, im Bauzentrum München. Der Eintritt für den Vortrag, bei dem auch individuelle 

Fragen beantwortet werden, ist kostenlos.

Das Gesetz sieht vor, dass die Haus- und Wohnungseigentümer in Zukunft grundsätzlich die Wahl 

haben, welchen Schornsteinfeger sie mit Überprüfungs-, Kehr- und Messarbeiten beauftragen. Die 

Übergangszeit läuft noch bis 31. Dezember 2012, von 1. Januar 2013 an jedoch ist das Gesetz 

vollständig bindend. Durch die Änderungen werden Verbraucherinnen und Verbraucher mehr in die 

Verantwortung genommen. Sie können zwar unter den Anbietern wählen, müssen sich zugleich 

aber auch mit den jeweiligen Angeboten befassen und zugleich die Einhaltung etwa von 

Kehrterminen kontrollieren. In seinem Vortrag wird Ralf Maul praxisnah einen Überblick über die 

Neuerung des Schornsteinfeger-Handwerksgesetz geben.

Das Bauzentrum München befindet sich in der Messestadt Riem an der Willy-Brandt-Allee 10 (U2, 

Haltestelle Messestadt West, von dort nur fünf Gehminuten; mit der S2 bis Haltestelle Riem, dort 

umsteigen in Bus 190 bis Messestadt West; mit dem Auto über die A94, Ausfahrt München-Riem 

oder Feldkirchen-West, Parkhaus direkt hinter dem Bauzentrum München). Internet: 

www.muenchen.de/bauzentrum, E-Mail: bauzentrum.rgu@muenchen.de; Telefon:089/50 50 85.

Landeshauptstadt München, Referat für Gesundheit und Umwelt, Pressestelle, Bayerstraße 28a, 80335 
München,Tel. 089-2 33-4 75 09 Fax: 2 33-4 75 08, E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit.rgu@muenchen.de 


